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erp-Regionalprogramm

Ziele

Der Schwerpunkt der Förderung liegt bei der Un-

terstützung von technologisch anspruchsvollen, 

Struktur verbessernden Projekten in benachteili-

gten Regionen und im ländlichen Raum. Auch bei 

der Förderung von Investitionsprojekten in Regi-

onalförderungsgebieten werden technologiepo-

litische Zielsetzungen berücksichtigt. In diesem 

Sinne ist die Regionalförderung auch als räumliche 

Dimension der Innovations- und Technologiepolitik 

zu verstehen.

Die erweiterte Europäische Union stellt die öster-

reichische Regionalpolitik vor neue Herausforde-

rungen. Die Instrumente der Regionalförderung 

erhalten durch diese Situation eine zusätzliche 

Dimension: die Sicherung des österreichischen 

Standortes. Dementsprechend setzt wirksame 

Regionalpolitik bei der Stimulierung industriell-

gewerblicher, auf neue Technologien ausgerichtete 

Investitionen in wirtschaftlich benachteiligten Ge-

bieten an. Dies entspricht vollinhaltlich auch den 

regionalpolitischen Zielvorstellungen der Europä-

ischen Union.

Hinsichtlich der Förderungshöhe wird der Steige-

rung der Innovationsfähigkeit und der Verbesse-

rung der regionalen Betriebsstruktur, z. B. durch 

Erhöhung der Qualifikationsintensität oder der 

Stärkung unternehmerischer Funktionen, beson-

deres Augenmerk geschenkt (endogene Erneu-

erung). Weiters sind der Beitrag zu nachhaltigem 

Wachstum und zur Sicherung der Beschäftigung in 

der Region wesentliche Bewertungskriterien.

Darüber hinaus sollen verstärkt Anbieter von Um-

welt- und Energietechnik unterstützt werden.

Antragsberechtigte

Unternehmen der Industrie und des produzie-

renden Gewerbes sowie produktionsnahe Dienst-

leistungsunternehmen und Anbieter von e-busi-

ness-Dienstleistungen mit Betriebsstandort in 

Österreich, welche ein Investitionsvorhaben in 

einem nationalen Regionalförderungsgebiet (siehe 

Beiblatt „Verzeichnis der Gemeinden für Regional-

förderungen in Österreich 2007-2013“) entspre-

chend den nachfolgenden Kriterien durchführen.

Ausgenommen sind Unternehmen bzw. Wirt-

schaftssektoren, an die gem. EU-Beihilfenrecht kei-

ne Regionalbeihilfen gewährt werden können, z. B.  

die Kunstfaser-, Stahl- und Schiffsbauindustrie.

Förderungsfähige Projekte

 ■ Neugründungen und Betriebsansiedlungen 

mit wesentlichen regionalökonomischen Im-

pulsen

 ■ Investitionen im Zusammenhang mit Produkt- 

und Verfahrensinnovationen, inkl. innovativer 

Dienstleistungen

•	 durch Umsetzung eigener F&E-Resultate 

in der Produktion oder

•	 durch Zukauf und Adaption von neuen 

Technologien und Know-how

 ■ Modernisierungs- und Erweiterungsinvestiti-

onen mit wesentlichen Beschäftigungs- oder 

regionalökonomischen Effekten
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Förderungsfähig sind nur Projekte, für die vor  

Beginn des Vorhabens oder der Tätigkeit ein  

Förderungs- bzw. erp-Kreditantrag gestellt  

wird.

Großunternehmen müssen zusätzlich nachweisen, 

dass das Projekt ohne Förderung im betreffenden 

Regionalfördergebiet nicht in dieser Form durchge-

führt werden kann.

Förderungsfähige Kosten

Materielle Vermögenswerte in Form von:

 ■ Neuinvestitionen und zu aktivierende Eigenlei-

stungen für Maschinen, maschinelle Anlagen, 

Spezialwerkzeuge, Einrichtungen, EDV-Hard-

ware, etc.

 ■ Bauinvestitionen

•	 bei KMU generell förderungsfähig

•	 bei Großunternehmen nur im Zusammen-

hang mit Unternehmensneugründungen, 

Betriebsansiedlungen, Investitionen für 

innovative Produkte oder in Verfahren 

bzw. in Produktionsprozesse, die eine 

geringe maschinelle Anlagenintensität 

aufweisen (z. B. Anlagenbauunterneh-

men, IKT-Dienstleister) oder dem Aufbau 

einer F&E&I-Infrastruktur

 ■ Grunderwerb inklusive Aufschließung, jedoch 

nur bei Unternehmensneugründungen und 

Betriebsansiedlungen im betriebsnotwen-

digen Ausmaß

Gebrauchte Anlagewerte sind nur bei Erwerb  

von unmittelbar mit einer Betriebsstätte ver- 

bundenen Vermögenswerten förderbar, wenn  

die Betriebsstätte geschlossen wurde oder ohne 

die Betriebsstättenübernahme geschlossen  

worden wäre und nachfolgende Kriterien erfüllt 

sind:

 ■ Durchführung zusätzlicher Neuinvestitionen 

 ■ Erwerb unter Marktbedingungen von unab-

hängigen Dritten

 ■ keine Förderung der gebrauchten Anlagen in 

der Vergangenheit. 

Die Übernahme von Anteilen an einem Unterneh-

men (alleine, unabhängig von Investitionen) gilt 

nicht als förderbare Investition.

Immaterielle Vermögenswerte in Form von:

 ■ Technologietransfer durch Erwerb von Patent-

rechten, Lizenzen (z. B. für Software), Know-

how oder nicht patentiertem Fachwissen unter 

folgenden Bedingungen:

•	 Kauf von Dritten zu Marktbedingungen

•	 Aktivierung in der Bilanz

•	 ausschließliche Nutzung in der geför-

derten Betriebsstätte

•	 Einhaltung der 5- bzw. 3-jährigen Behal-

tefrist

•	 bei Projekten von Großunternehmen nur 

bis maximal 50 % der förderbaren Ge-

samtausgaben 

Die geförderten Investitionsgüter (inklusive der im-

materiellen Vermögenswerte) sind in der Bilanz zu 

aktivieren und müssen in der betreffenden Region 

 ■ bei Projekten von Großunternehmen für min-

destens fünf Jahre und 

 ■ bei Projekten von KMU für mindestens drei 

Jahre erhalten bleiben. 

Diese Behaltefrist beginnt nachdem das gesamte 

Projekt abgeschlossen ist.

Nicht förderungsfähige Kosten

 ■ Ersatzinvestitionen

 ■ Erwerb von kurzlebigen Wirtschaftsgütern

 ■ Erwerb von Beförderungsmitteln (beweg-

liche Aktiva), ausgenommen innerbetriebliche 

Transportmittel

 ■ Erwerb von gebrauchten Anlagewerten (aus-

genommen der Erwerb von Aktiven im Zuge 

einer Betriebsstättenübernahme)

 ■ Kosten, die vor Antragstellung angefallen sind
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Kredithöhe

Ab EUR 0,1 Mio. bis maximal EUR 7,5 Mio. pro  

Projekt.

Die Ausfinanzierung des Projektes muss unter Be-

rücksichtigung der gewährten Förderungen sicher-

gestellt sein. Mindestens 25 % der förderungsfä-

higen Projektkosten sind in Form von Eigenmitteln 

und/oder nicht geförderten Fremdmitteln (Fremdfi-

nanzierung, die keinerlei öffentliche Förderung ent-

hält) aufzubringen1.

Der Förderungsbarwert des erp-Kredites wird ent-

sprechend der von der Europäischen Kommission 

mitgeteilten Methode zur Festsetzung des Refe-

renzzinssatzes errechnet, wobei die Förderungs-

höchstsätze gemäß Kumulierungsbestimmungen 

(siehe unter „Kumulierungsbestimmungen“) nicht 

überschritten werden dürfen.

erp-Kreditkonditionen

Bezeichnung
Ausnützungs-

zeitraum
Tilgungs-
freie Zeit

Tilgungs- 
zeit

Regional-Programm ½ Jahr 2 Jahre 4 Jahre

„mit langer Laufzeit“ ½ Jahr 2 Jahre 8 Jahre

Sonderkonditionen 
„Regional-Technologie“

½ Jahr 3 Jahre 3 Jahre

Zinssätze und Tilgungsmodalitäten

Siehe Beiblatt „erp-Kreditkonditionen“.

Sonderkonditionen „mit langer Laufzeit“

Bei Projekten von Kleinunternehmen kann die Lauf-

zeit des erp-Kredites 10 Jahre betragen. 

Sonderkonditionen „Regional-Technologie“

Für Projekte mit einem hohen Innovationsgrad bzw. 

einer hohen Technologieintensität werden beson-

dere Konditionen in Form eines dritten tilgungs-

freien Jahres angeboten. 

Damit sollen in benachteiligten Regionen zusätzliche 

Anreize für die Umsetzung eigener Entwicklungs-

arbeiten oder zur Realisierung von Maßnahmen  

für einen „Technologiesprung“ geschaffen werden.

1 Diese 25 %-Regelung gilt nicht bei Anwendung der 
„Österreichregelung Kleinbeihilfen“

Beihilfenrechtliche Grundlagen

Verordnung (EG) Nr. 800/2006 der Kommission zur 

Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen 

von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in An-

wendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag (Allge-

meine Gruppenfreistellungsverordnung); veröffent-

licht im Amtsblatt der Europäischen Union, ABl. L 

214 vom 9. August 2008:

Artikel 13 — Regionale Investitions- und Beschäf-

tigungsbeihilfen.

Vorübergehender Gemeinschaftsrahmen für staat-

liche Beihilfen zur Erleichterung des Zugangs zu 

Finanzierungsmitteln in der gegenwärtigen Finanz- 

und Wirtschaftskrise; Regelung zur vorüberge-

henden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Gel-

tungsbereich der Republik Österreich während der 

Finanz- und Wirtschaftskrise („Österreichregelung 

Kleinbeihilfen“), von der Europäische Kommission 

unter N47a/2009 genehmigt.

Die Kreditzustimmungserklärung verweist aus-

drücklich auf die jeweils angewendete beihilfen-

rechtliche Grundlage. 

Kumulierungsbestimmungen

Falls ein Projekt auch von anderen Förderungs-

stellen (Bund, Land, etc.) unterstützt wird, ist der 

kumulierte Förderungsbarwert (Subventionsäqui-

valent) für das Projekt zu ermitteln.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass 

 ■ der Barwert aller Förderungen im voraus exakt 

berechnet werden kann (transparente Beihilfe)

 ■ Einzelförderungen, die direkt auf Basis der All- 

gemeinen Gruppenfreistellungsverordnung ver- 

geben werden (als ad-hoc-Beihilfe), maximal 

50 % der Gesamtförderung betragen dürfen

Der kumulierte Barwert aller Förderungen — ein-

schließlich „De-minimis“-Beihilfen — darf die nach-

folgend dargestellten maximal zulässigen Förde-

rungsintensitäten nicht überschreiten. 

Maximal zulässige Förderungsintensität

a)  Allgemein 

Die Förderungshöchstsätze sind in der von der  

Europäischen Kommission genehmigten Förde-

rungsgebietskarte, gültig ab 1. Jänner 2007, fest-
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gelegt (siehe Beiblatt „Verzeichnis der Gemeinden 

für Regionalförderungen in Österreich 2007-2013“). 

b)  Regionalprojekte von KMU

Zu den unter a) angeführten Förderungshöchstsät-

zen können folgende Boni gewährt werden:  

 ■ 10 %-Punkte für Vorhaben von mittleren Un-

ternehmen

 ■ 20 %-Punkte für Vorhaben von kleinen Unter-

nehmen

Diese Boni können für große Investitionsvorhaben 

von KMU nicht gewährt werden.

c)  Kumulierung mit speziellen Förderungsinstru-

menten

Wird gefördertes Risikokapital zur Finanzierung 

des Regionalprojektes genutzt, dann gilt eine um 

20 % reduzierte maximale Förderungsintensität 

während der ersten 3 Jahre nach Gewährung der 

ersten Risikokapitaltranche. 

In den ersten 3 Jahren nach Genehmigung einer 

F&E&I-Förderung für junge, innovative Unternehmen  

(Art. 35 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsver-

ordnung oder 5.4 des Gemeinschaftsrahmens für 

F&E&I) kann keine Investitionsförderung gewährt 

werden.

d)  Sonderbestimmungen für große Investitionsvorhaben

Als große Investitionsvorhaben gelten Projekte mit 

förderungsfähigen Kosten von mehr als EUR 50 Mio. 

Dabei gelten Investitionen als Einzelprojekt, wenn 

sie in einem Zeitraum von 3 Jahren von einem oder 

mehreren Unternehmen vorgenommen werden 

und Vermögen betreffen, das eine wirtschaftliche 

Einheit bildet.

Für Großprojekte gelten die nachfolgenden, redu-

zierten maximalen Förderungsintensitäten:

Förderungsfä-
hige Kosten

Maximale  
Förderungsintensität

bis zu EUR 50 Mio. 
100 % des regionalen 
Beihilfehöchstsatzes

Teil zwischen EUR 50 
Mio. und EUR 100 Mio.

50 % des regionalen 
Beihilfehöchstsatzes

Teil über EUR 100 Mio. 
34 % des regionalen 
Beihilfehöchstsatzes

Bei der Förderung von Großprojekten ist eine Kurz-

information an die Europäische Kommission zu 

übermitteln, die in der Folge auf der Homepage  

der Generaldirektion Wettbewerb veröffentlicht 

wird.

Falls die beabsichtigte barwertmäßige Gesamt-

förderung für das Projekt einen der nachstehen-

den Beträge überschreitet, ist vor Gewährung des  

erp-Kredites eine Notifizierung bei und Genehmi-

gung durch die Europäische Kommission erforder-

lich:

Beihilfenintensität gemäß  
Förderungsgebietskarte

15 % 20 % 30 %

Anmeldepflichtiger Betrag

EUR 
11,25 
Mio. 

EUR 
15,0 
Mio. 

EUR 
22,5 
Mio. 

e)  Österreichregelung Kleinbeihilfen

Wenn zur Förderung des Projektes diese Richtlinie 

im Rahmen der Regelung zur vorübergehenden 

Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbe-

reich der Republik Österreich während der Finanz- 

und Wirtschaftskrise („Österreichregelung Klein-

beihilfen“) zur Anwendung kommt, dann gelten 

nachfolgende Kumulierungsbestimmungen:

Der Gesamtbetrag der einem Unternehmen nach 

dieser Regelung gewährten Beihilfen und allfällig da-

vor oder parallel gewährten „De-minimis“-Beihilfen 

darf im Zeitraum 1.1.2008 bis 31.12.2010 den Höchst-

betrag von EUR 500.000,– nicht überschreiten. 

 

Die Kleinbeihilfen nach dieser Regelung können 

mit anderen binnenmarktkonformen staatlichen 

Beihilfen oder mit Gemeinschaftsmitteln kumuliert 

werden, wenn die aus der Kumulierung resultieren-

de Förderintensität diejenige Förderintensität nicht 

übersteigt, die in Freistellungsverordnungen oder 

in den Leitlinien festgelegt wurden.

Alle übrigen Bestimmungen dieser Richtlinie blei-

ben unverändert, sofern nicht ausdrücklich auf eine 

Ausnahme verwiesen wird.

Allgemeine Bestimmungen für erp-Programme

Siehe Beiblatt „Allgemeine Bestimmungen für erp-

Programme: Industrie und Gewerbe“.


